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Hallo zusammen,

In Bayern besteht für Lehrkräfte Dienstpflicht und kein Betretungsverbot für die Schulen für die
Lehrkräfte. Schulleitung und Verwaltung muss da sein.

Es steht bei uns ein neuer Lehrplan an. Hier gibt es irre viel zu tun. Jetzt haben wir 3 Wochen
Zeit, auch daran zu arbeiten und sehr viele Treffen, die bis zum Schuljahresende anstünden, zu
ersparen. Nach Corona kommen mit Sicherheit viele unvorhergesehene Zusatzarbeiten auf uns
zu.

Haltet ihr es vertretbar, dass wir Lehrer uns an der Schule treffen und dort unsere AGs
weiterführen? Klar unter Berücksichtigung der Kinderbetreuung usw.

Wie ist das bei euch gehandhabt? Sind alle grundsätzlich zuhause? Werdet ihr auch für Arbeiten
in der Schule herangezogen?

Vielen Dank für einen konstruktiven Austausch����
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https://www.lehrerforen.de/thread/52744-interpretation-der-dienst-anwesenheitspflicht-bei-
corona/?postID=521737#post521737
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